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Ausführungsbestimmungen zum Reglement der postgradualen Weiterbildung 
„Fachpsychologe / Fachpsychologin für Neuropsychologie FSP“ 
 
 
1. Grundlage 
 
Die Grundlage dieser Ausführungsbestimmungen bildet das Reglement der postgradualen Weiterbildung 
„Fachpsychologe / Fachpsychologin für Neuropsychologie FSP“ vom 16.11.1996 sowie die von der FSP er-
lassenen Bestimmungen zur postgradualen Weiterbildung (s. www.fsp.psych.ch). 
 
2. Hinweise für den Erwerb des Fachtitels: 
 
2.1. Vorgehen für die Bewerbung: 
 
Für die Bewerbung werden den KandidatInnen folgende Unterlagen abgegeben: 
 
- Reglement der postgradualen Weiterbildung „Fachpsychologe / Fachpsychologin für Neuropsychologie 

FSP“ 
- Ausführungsbestimmungen zum Reglement der postgradualen Weiterbildung 
- Ein Antragsformular 
- Eine Wegleitung des Zertifizierungsablaufes und die Angabe der Höhe der Zertifizierungsgebühr 
- Ein Einzahlungsschein für die Bearbeitungsgebühr 
- Auf Wunsch eine Orientierung „Wie bildet man sich zur Fachpsychologin / zum Fachpsychologen weiter 

?“ 
 
2.2. Dokumentation der praktischen Tätigkeit (zu Punkt 3.3.1 des Curriculums) 
 
Die praktische Tätigkeit soll durch detaillierte schriftliche Arbeits- und Leistungszeugnisse aller Institutionen 
der fünfjährigen Tätigkeit nachgewiesen werden. Diese sollen folgende Angaben enthalten: 
 
- Personalien 
- Zeit, Dauer und Angaben über Voll- oder Teilzeitanstellung 
- Genaue Tätigkeitsbeschreibung (alle ausgeführten verschiedenen Tätigkeiten) 
- Institution 
- Patientenkollektiv 
- Angaben über die ungefähre Stundenzahl der fallspezifischen Arbeit 
- Fachliche Fähigkeiten 
- Verantwortliche(r) NeuropsychologIn des neuropsychologischen Teams 
 
Die Praktika in einer anerkannten Institution werden ebenfalls angerechnet. 
 
2.3. Dokumentation der  praktischen Weiterbildung (zu Punkt 3.3.2, zweiter Absatz des Curriculums) 
 
Die Dokumentation der praktischen Weiterbildung soll Angaben enthalten über 
 
- Die Stundenzahl der fallspezifischen Arbeit bezüglich Diagnostik und Therapie 
- Die verschiedenen Ätiologien der PatientInnen, welche die Bewerberin / der Bewerber untersucht und 

behandelt hat. 
- Die verschiedenen zerebralen Erscheinungsbilder, welche er / sie zusätzlich kennengelernt hat 
- Den Zeitraum und die Stundenzahl der  neuropsychologischen Supervision 
- Name der Supervisorin / des Supervisors 

 
Wird ein Teil der praktischen Tätigkeit gemäss Punkt 3.3.1. (Eine klinische Tätigkeit mit Schwerpunkt einer be-
gleitenden Supervision) durchgeführt, gelten zusätzlich für diese Zeitspanne die im Reglement festgelegten 
Hinweise zur Falldokumentation. 
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2.4. Dokumentation der theoretischen Weiterbildung (zu Punkt 3.3.2, erster Absatz des Curriculums) 
 
Die theoretische Weiterbildung von minimal 400 Stunden wird erworben in Kursen, Seminaren, Vorlesungen, 
Kolloquien oder Tagungen sowie innerhalb der praktischen Tätigkeit. Der Nachweis muss einerseits durch Bele-
ge erbracht werden, andererseits durch die schriftliche Präsentation von 5 Fallbeispielen (Kasuistiken). Die ein-
zelnen Lernziele sollen wie folgt abgedeckt und belegt werden:  
 
Ungefähr ¾ der Stunden (Schwerpunkt der Ausbildung) umfassen die Punkte 
 
- Grundlagenwissen: durch Weiterbildungsveranstaltungen belegt. 
- Methoden der Diagnostik: durch schriftliche Präsentation von 3 Fallbeispielen mit unterschiedlichen Ätio-

logien einer vollständigen neuropsychologischen Abklärung, wie sie im Curriculum unter Punkt 3.1.2 be-
schrieben ist. Diese werden zu je 10 Stunden angerechnet. Ferner belegt durch Weiterbildungsveranstal-
tungen. 

- Methoden der Intervention: durch schriftliche Präsentation von 2 Fallbeispielen einer Behandlung, wie sie 
im Curriculum unter Punkt 3.1.3 beschrieben ist. Diese muss neuere Forschungsergebnisse berücksichti-
gen. Die Fallbeispiele werden mit je 10 Stunden angerechnet. Ferner belegt durch Weiterbildungsveran-
staltungen. 
 

Ungefähr ¼ der Stunden (ergänzende Weiterbildung zur praktischen Tätigkeit) umfassen die Punkte 
 
- Neuropsychologie und Lebensalter: durch Weiterbildungsveranstaltungen belegt. 
- Nachbardisziplinen: durch Weiterbildungsveranstaltungen belegt. 
- Psychosoziale Rahmenbedingungen: wird durch die fünfjährige praktische Tätigkeit abgedeckt. 
 
Die Dokumentation der theoretischen Weiterbildung soll eine detaillierte Liste enthalten der besuchten Weiterbil-
dungsveranstaltungen (Kurse, Seminare, Vorlesungen, Kolloquien oder Tagungen, angerechnet werden auch 
prägraduale) der verschiedenen Lernziele mit Angaben von Datum, Stundenzahl, genaues Thema/Inhalt, Refe-
renten (mit beigefügten Belegen). Angerechnet werden auch bis zu 100 Stunden selbst gehaltene Veranstaltun-
gen (als LeiterIn), wenn diese auf akademischem Niveau sind (z.B. Vorlesungen, Vorträge für PsychologInnen 
und Mediziner; nicht aber Kurse ausschliesslich für paramedizinische Personen wie Physio- und Ergotherapeu-
tInnen und LogopädInnen). Eigene wissenschaftliche Publikationen werden bis zu 50  Stunden angerechnet. Die 
Liste der einzelnen Weiterbildungsveranstaltungen und der eigenen Beiträge soll nach den einzelnen Lernzielen 
des Curriculums gegliedert (siehe Punkte am Anfang dieses Abschnittes) und die jeweilige Totalzahl der Stun-
den klar ersichtlich sein.  
 
Es können bis zu 150 Stunden einer prägradualen Ausbildung anerkannt werden. 
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Antragsformular zum Erwerb des Zertifikates “Fachpsychologe für Neuropsychologie/ 
Fachpsychologin für Neuropsychologie FSP” 

__________________________________________________________________________ 
 
Bitte beachten Sie beim Ausfüllen die Ausführungsbestimmungen zum Reglement der postgradua-
len Weiterbildung 
 
Name: Vorname: 
 
Geburtsdatum: 
 
Privatadresse: 
 
Telefon Privat: 
 
 
Berufsadresse: 
 
Telefon Beruf: 
 
E-Mail: 
 
 
Psychologische Grundausbildung (Belege beilegen):  
Universität, Art der Diplome, Datum 
 
 
 
 
 
 
 
Neuropsychologische Aus- und Weiterbildung: 
 
1. Während der Grundausbildung (detaillierte Aufstellung und Belege beilegen): 

 
 

Lernziele gemäss Reglement Anzahl Stunden 

Grundlagenwissen  

Methoden der Diagnostik  

Methoden der Intervention  

Neuropsychologie und Lebensalter  

Nachbardisziplinen  

Total Anzahl Stunden  
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2.   Dissertation / Lizentiat / Diplomarbeit / Weitere Publikationen in Zusammenhang mit den Lern-

zielen des Curriculums (Titel und Belege beilegen): 
 
 
 
 
 

3. Postgraduierte Weiterbildung in klinischer Neuropsychologie (detaillierte Aufstellung und Belege 
beilegen): 
 

 
Lernziele gemäss Reglement Anzahl Stunden 

Grundlagenwissen  

Methoden der Diagnostik  

Methoden der Intervention  

Neuropsychologie und Lebensalter  

Nachbardisziplinen  

Total Anzahl Stunden  

 
 
 

4. Nachweis einer fünfjährigen praktischen Tätigkeit (Detaillierte Dokumentation und Arbeitszeug-
nisse gemäss Ausführungsbestimmungen):  
      

Name der Institutionen Arbeitsperioden 
(von – bis) 

Anstellungspro-
zente 

Umrechnung 
auf 100% 

    

 Total Jahre auf 100% umgerechnet:  
 
5. Falldokumentationen gemäss Ausführungsbestimmungen:  

3 Fallbeispiele Diagnostik 
2 Fallbeispiele Behandlung 
 
 

6. Andere Weiterbildungen: 
 
 
 
 
 
Arbeitsschwerpunkte / Haupttätigkeit: (mit ungefähren prozentualen Angaben) 
 


